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UNICTRAL United Nations Commission on International Trade Law
Urt. Urteil
v. vom, von
Var. Variante
VersR Versicherungsrecht (Zeitschrift)
vgl. vergleiche
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VGR Wissenschaftliche Vereinigung für Unternehmens- und Gesellschafts-
recht

Vol. Volume
Vorb. Vorbemerkungen
VVDStR Veröffentlichungen der Vereinigung der deutschen Staatsrechtslehrer
VVG Versicherungsvertragsgesetz
WEG Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht
WiRO Wirtschaft und Recht in Osteuropa (Zeitschrift)
WLF Washington Legal Foundation
WM Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht
WpHG Wertpapierhandelsgesetz
z.B. zum Beispiel
ZEuS Zeitschrift für Europarechtliche Studien
ZEV Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht
ZfPW Zeitschrift für die gesamte Privatrechtswissenschaft
ZGR Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht
ZHR Zeitschrift für das gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht
ZIP Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
ZJS Zeitschrift für das Juristische Studium
ZPO Zivilprozessordnung
ZVglRWiss Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft
ZWE Zeitschrift für Wohnungseigentumsrecht
ZZP Zeitschrift für Zivilprozess
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Kapitel 1

Einleitung

Die Schiedsgerichtsbarkeit nimmt im Gesellschaftsrecht eine herausragende
Rolle ein. Die Vorteile eines vertraulichen Verfahrens und die befriedende Wirkung
eines Schiedsverfahrens kommen bei gesellschaftsinternen Streitigkeiten besonders
zum Tragen. Daher verwundert es nicht, dass etwa ein Drittel gesellschaftsrechtli-
cher Streitigkeiten in Deutschland schiedsgerichtlich beigelegt werden.1 Umgekehrt
spielen gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten für die Schiedsgerichtsbarkeit ein
übergeordnete Rolle. Den zahlenmäßig größten Teil der gesellschaftsrechtlichen
Streitigkeiten nehmen Anfechtungs- und Nichtigkeitsklagen gegen Gesellschafter-
beschlüsse ein.2 Angesichts der Bedeutung der Beschlussmängelstreitigkeiten kann
es daher nicht verwundern, dass die Schiedsfähigkeit von Beschlussmängelklagen in
Rechtsprechung und Literatur jahrelang kontrovers diskutiert wurde. Neu belebt
wurde die Kontroverse durch die BGH-Rechtsprechungslinie „Schiedsfähigkeit“. Im
Jahr 1996 verneinte der BGH die „Schiedsfähigkeit“ von Beschlussmängelstrei-
tigkeiten in der GmbH, weil die Vorschriften zur Rechtskrafterstreckung gemäß
§§ 248 Abs. 1 S. 1, 249 Abs. 1 S. 1 AktG auf besonderer gesetzlicher Anordnung
beruhen und nicht auf private Schiedsgerichte übertragen werden könnten.3 Das
BGH-Urteil Schiedsfähigkeit II markierte einen Wendepunkt in dem Diskurs. Im
Jahr 2009 hat der BGH nunmehr die „Schiedsfähigkeit“ von Beschlussmängel-
streitigkeiten in der GmbH bestätigt und umfassende Anforderungen an die
Schiedsvereinbarung entwickelt. Seitdem konzentriert sich der rechtswissen-
schaftliche Diskurs auf die Anforderungen, die die Schiedsvereinbarung und das
Schiedsverfahren erfüllen müssen, um der Rechtsprechung des BGH gerecht zu
werden.

Bislang sah sich der BGH zur lex lata nicht mit der Schiedsfähigkeit der ak-
tienrechtlichen Anfechtungs- und Nichtigkeitsklage konfrontiert. Auch in der Li-
teratur nimmt die AG an dem Diskurs in einem geringeren Umfang teil. Denn die
tradierte herrschende Meinung steht einer schiedsgerichtlichen Beilegung von Be-
schlussmängelstreitigkeiten angesichts der zwingendenOrganisationsverfassung der
AG mit Skepsis gegenüber. Zudem war die AG mehr als alle anderen Rechtsformen
des Gesellschaftsrechts in seiner Entwicklung Einflüssen rechtspolitischer, wirt-

1 Böckstiegel, DIS-Schriftenreihe, Band 11 1996, S. 1; Reichert, FS Ulmer 2003, S. 511,
511.

2 Lutz, Gesellschafterstreit, Rn. 604.
3 BGH, Urteil vom 29.03.1996 – II ZR 124/95, NJW 1996, S. 1753, 1755.



schaftspolitischer und sozialpolitischer Natur ausgesetzt gewesen. Besonders Au-
toren, die die institutionellen Rahmenbedingungen des Aktienwesens rechtspolitisch
über Jahrzehnte begleitet haben, stehen Schiedsklauseln in börsennotierten AGs
kritisch gegenüber.4 Ferner äußert die Literatur mit Verweis auf die Realstruktur
börsennotierter Publikumsgesellschaften rechtspraktische Bedenken gegen
Schiedsverfahren in der AG.5 Für die AG besteht insoweit ein Zustand großer
Rechtsunsicherheit. Infolgedessen ist auch zukünftig nicht davon auszugehen, dass
Aktionäre das Risiko eingehen werden Beschlussmängelklagen der Zuständigkeit
eines Schiedsgerichts zuzuweisen und die staatliche Gerichtsbarkeit zu derogieren.

Ein jüngeres Votum des 72. Deutschen Juristentages hat Anlass gegeben, sich der
schiedsgerichtlichen Beilegung aktienrechtlicher Beschlussmängelstreitigkeiten
erneut zu widmen. Die Abteilung Wirtschaftsrecht hat sich dafür ausgesprochen,
dass Schiedsverfahren in (börsennotierten) AGs eine Alternative zur staatlichen
Streitbeilegung bilden können.6DasVotum ist nachvollziehbar. Denn auch in der AG
ist die Austragung der Beschlussmängelstreitigkeiten vor Schiedsgerichten beson-
ders attraktiv. Denn Aktionäre können mit sehr geringem Kostenrisiko (§ 247 AktG)
im Grundsatz jeden Beschluss anfechten und damit die Durchführung von wichtigen
Unternehmensmaßnahmen über Jahre verhindern.7 Schiedsgerichte könnten hier
dem zeitintensiven Gang durch die staatlichen Berufungs- und Revisionsinstanzen
vorbeugen und den Aktionärsklagen mittels flexibler Verfahren Abhilfe schaffen.8

Zudem unterliegt das Verfahren nicht dem Öffentlichkeitsgrundsatz gemäß § 169
S. 1 GVG. Die Diskretion des Verfahrens könnte dafür dienen Unternehmensinterna
vor der Öffentlichkeit zu schützen und das Risiko vor Reputationsschäden von
großen Gesellschaften, die besonders der medialen Aufmerksamkeit unterliegen,
minimieren.9 Auch das praktische Bedürfnis nach einer näheren Untersuchung kann
nicht geleugnet werden. Zum01.01.2023 gab es inDeutschland 13.313AGs und 905

4 Baums, Verhandlungen des 63. Dt. Juristentages, Bd. I, 2000, S. F 1, F 97; Schmidt,
Verhandlungen des 63. Dt. Juristentages, 2000, Bd. II/1, S. O 1, O 24 f.; Schmidt, BB 2001,
S. 1857, 1861; Reichert, FS Ulmer 2003, S. 511, 530 ff.; ferner der Bericht der Regierungs-
kommission Corporate Governance 2001, BT-Drucks. 14/7515, Rn. 161.

5 Grunewald, FS Krieger 2020, S. 273, 277; Borris, NZG 2010, S. 481, 484; Reichert, FS
Ulmer 2003, S. 511, 534 f.; Riegger/Wilske, ZGR 2010, S. 733, 746 f.; Saenger/Splittgerber,
DZWIR 2010, S. 177, 181; Koch-Koch, AktG, 17. Aufl. 2023, § 246, Rn. 19; von Hase, BB
2011, S. 1993, 1995; J. Schmidt, Verhandlungen des 72. Dt. Juristentages, 2018, Bd. II/1,
S. O 101, O 117; Goette, GWR 2009, S. 103, 105; Austmann-MüHdbGesR, Bd. 4, 5. Aufl.
2020, § 42, Rn. 11; Borris, SchiedsVZ 2018, S. 242, 245; Göz-Bürgers/Körber/Lieder, AktG,
5. Aufl. 2021, § 246, Rn. 28; Zöllner, AG 2000, S. 145, 151.

6 Verhandlungen des 72. Dt. Juristentages, 2018, Bd. II/1, Abteilung Wirtschaftsrecht,
Beschluss IV. 18 (angenommen 42:11:3).

7 Beispielhaft kann hier auf die jahrelangen Schadensersatzauseinandersetzungen zwi-
schen der Deutschen Bank AG und Leo Kirch hingewiesen werden, die in wiederkehrenden
Abständen zu einer Anfechtung von Hauptversammlungsbeschlüssen der Deutschen Bank AG
geführt und verschiedene Gerichtsinstanzen einschließlich des BGH beschäftigt haben.

8 Vetter, DB 2000, S. 705, 705.
9 Habersack/Wasserbäch, AG 2016, S. 2, 2.
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SE.10 Die SE ist die relativ am schnellsten wachsende Rechtsform in Deutschland.11

Insoweit ist allein aus rechtspraktischen Gründen ein rechtssicherer Zustand für die
AG wünschenswert. Besondere Aktualität erlangt das Thema auch bei einem
rechtsvergleichenden Blick in die Schweiz. Der schweizerische Gesetzgeber hat mit
einem Federstrich zum 01. Januar 2023 die Aufnahme von Schiedsklauseln in die
Statuten der Schweizer AG für ausdrücklich zulässig erklärt, Art. 697n OR. Die
schiedsgerichtliche Rechtsfindung auf dem Gebiet gesellschaftsrechtlicher Be-
schlussmängelklagen ist zweifellos auf dem Vormarsch.

A. Gegenstand der Untersuchung

Die Schiedsfähigkeit gesellschaftsrechtlicher Streitigkeiten in Kapitalgesell-
schaftenwarGegenstand einigerDissertationen undwurde zumTeilmit erheblichem
Tiefgang durchdrungen.12 Gleichwohl existieren immer noch viele ungelöste
Rechtsfragen. Das gilt in besonderem Umfang für die AG. Gerade in der neueren
Entwicklung hat das Urteil Schiedsfähigkeit II einen Wendepunkt eingenommen.
Die Interpretation des Urteils wirft eine Vielzahl offener Fragen auf, insbesondere
solche rechtsdogmatischer Natur. Im Urteil Schiedsfähigkeit I vermochte der BGH
die Anwendung der §§ 248 Abs. 1 S. 1, 249 Abs. 1 S. 1 AktG auf einen Schieds-
spruch nicht zu begründen.13 Die Erstreckung der subjektiven Rechtskraft eines
Schiedsspruchs auf Dritte ist eine Frage des Prozessrechts. Trotz des prozess-
rechtsdogmatischen Problemkreises argumentierte der BGH im nachfolgenden
Urteil Schiedsfähigkeit II ausschließlich mit materiell-rechtlichen Anforderungen
der Schiedsvereinbarung an § 138BGB. EinWiderspruch scheint sich hier regelrecht
aufzudrängen. Das Urteil hat im Hinblick auf die dogmatischen Grundlagen einer
Rechtskrafterstreckung im Schiedsverfahrensrecht viele offene Fragen hinterlassen.

Nicht nur die dogmatischen Grundlagen, sondern auch die Voraussetzungen für
die Erstreckung der subjektiven Rechtskraft eines Anfechtungs- und Nichtigkeits-
schiedsspruchs sind bislang nicht eindeutig geklärt worden. Das Erfordernis einer
verfahrensrechtlichen Legitimation drängt sich angesichts der privatautonomen
Legitimationsgrundlage nahezu auf. Bei der Legitimation der Rechtskrafterstre-
ckung handelt es sich um einen interdisziplinären Problemkreis. Betroffen sind das
Prozess-, das Gesellschafts- und das Verfassungsrecht. Der zentrale Schwerpunkt der

10 Bayer/Lieder/Hoffmann, GmbHR 2023, S. 709, 711.
11 Bayer/Lieder/Hoffmann, GmbHR 2023, S. 709, 716.
12 Papmehl, Die Schiedsfähigkeit gesellschaftsrechtlicher Streitigkeiten, 2000, Korff, Be-

schlussmängelstreitigkeiten der Kapitalgesellschaften im Schiedsverfahren, 2004; Schröder,
Schiedsgerichtliche Konfliktbeilegung aktienrechtlicher Beschlussmängelstreitigkeiten, 1999.

13 BGH, Urteil vom 29.03.1996 – II ZR 124/95, NJW 1996, S. 1753, Leitsatz.
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